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Verwaltungsgemeinschatt
Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna mit der Gemeinde Niederfrohna
Landkreis Zwickau

Flächennutzungsplan
Stand 01/2024

Zusammenfassende Erklärung
§ 6a Abs. 1 BauGB: „Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfas-
sende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die.Umwel+belange und die
Ergebnisse der Öffentlichkei+s- und Behördenbeteiligung in dem Flächennu+zungsplan
berücksichtigt wurden; und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung
der geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde".
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Lage des Geltungsbereiches des Flächennutzungsplans (rot):
Der Geltungsbereich umfasst die Verwal+ungsgemeinschaft Große Kreisstadt Lim-
bach-Oberfrohna mit der Gemeinde Niederfrohna.
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1. ec ®

Baugese+zbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11.2017 (BGBI. I
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 12.2023 (BGBI. 2023 l Nr.
394)
2. Ve
Im Rahmen des Planverfahrens erfolgte eine zweistufige Umwel+prüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB sowie die Beteiligung der Nachbargemeinden, der Öffentlichkeit,
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der Ebene des Vorent-
wurfs (Plans+and 02/2019) und des Entwurfs (Plans+and 07/2022).
Der Fes+s+ellungsbeschluss erfolgte zum Plans+and 09/2023. Die Genehmigung wurde
mit Ausnahme der Wohnbauflächenerwei+erung an der Hambacher Straße in einer
Größe von ca. 12. 923 m2 auf einer Teilfläche des Flurstücks 326/7 der Gemarkung
Kandier, erteilt. Nach erfolgter Genehmigung hat der Flächennutzungsplan mit der
Bekanntmachung der Genehmigung Rechtswirksamkeit erlangt.

P iel
Im Vorplanungszustand verfügt die Stadt Limbach-Oberfrohna und die Verwal+ungs-
gemeinschaft über einen Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Stand 04/2018. Die
Gemeinde Niederfrohna verfügt über einen rech+swirksamen Flächennu+zungsplan
aus dem Jahr 1999. Durch die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft Große Kreisstadt
Limbach-Oberfrohna mit der Gemeinde Niederfrohna zum 01. 01.2000 besteht die No+-

wendigkeit der Aufstellung eines gemeinsamen Flächennu+zungsplahs nach § 205
BauGB. Das Verfahren zum Flächennu+zungsplan wurde von Grund auf neu durchge-
führt. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemein-
degebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art
der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen darzustellen.
Die Vei^/al+ungsgemeinschoft Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna mit der Ge-
meinde Niederfrohna stellt unter anderem unter Beachtung des demographischen
Wandels, der wirtschaftlichen Situation und raumordnerischer Erfordernisse die beab-

sichtigte städtebauliche Entwicklung mit einem Planungshorizont bis 2035 kartogra-
fisch und textlich dar. Gemeinsame Planungsziele und Leibilder wurden festgelegt und
planungsrech+liche Voraussetzungen geschaffen.
Die Darstellung der Art der geplanten Bodennutzung in ihren Grundzügen ist der Rah-
men für die zukünftige Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft sowie für die ver-
bindliche Baulei+planung. Bebauungspläne sind aus dem Flächennu+zungsplan zu ent-
wickeln.

P er v

Bei Planungsverzicht (Nullvarian+e) würde die Verwaltungsgemeinschaft über keinen
aktuellen wirksamen Flächennu+zungsplanung verfügen. Dies Stünde im Widerspruch
zu § 5 Abs. 1 BauGB. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist ein Vorsorgeerfor-
dernis und dient der Wahrung der städtebaulichen Ordnung im Gebiet der Verwal-
tungsgemeinschaft Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna mit der Gemeinde Nieder-
frohna.

S+ondortal+erna+iven der Entwicklungsflächen wurden bei der Aufstellung des Flächen-
nu+zungsplans geprüft. Dabei wurden unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben, vor-
handener Restriktionen und Schutzansprüche sowie raumordnerischer Erfordernisse
Raumanalysen durchgeführt.
Die Verwal+ungsgemeinschaft plant die weitere wohnbauliche und gewerbliche En+-
Wicklung in Fortführung bereits vorgepräg+er Standorte. Konkrete S+andor+al+ernativen
unter den neu ausgewiesenen Bauflächen sind bei der Aufstellung der verbindlichen
Bauleitpläne zu prüfen.
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Ziele des Umweltschutzes

Ziele des Umweltschutzes sind in rechtlich verbindlichen Vorgaben, insbesondere in
Fachgesetz+en und technischen Regelwerken zu Immissionsschu+z, Bodenschu+z, Ge-
wässerschutz und Naturschutz niedergelegt.
Erfassung und Bewertung des Ist-Zustandes
Vor-Ort-Erfassungen fanden ab 2019 statt und wurden während des Aufs+ellungsver-
fahrens bei Bedarf fortlaufend durchgeführt. Berücksichtigt wurden zudem aus S+el-
lungnahmen hervorgehende Informationen.
Berücksichtigung der Umweltbelange
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurde gemäß § 2 Absatz 4 BouGB eine
Umweltprüfung durchgeführt, in der die Ermittlung voraussichtlich erheblicher Umwelt-
auswirkungen erfolgte. Diese wurden im Umweltberich+ beschrieben und bewertet.
Gemeinsam mit den eingegangenen Stellungnahmen aus dem Be+eiligungsverfahren
ermöglichen die eingeholten. Informationen eine abschließende Bewertung.
Im Sinne einer verständlichen Aufbereitung der ermittelten Umwel+auswirkungen für
die einzelnen Entwicklungsflächen wurde ein standardisiertes Schema genutzt, mit
welchem die zu erwartenden Umweltauswirkungen in die Kategorien (nicht/kaum re-
levant; relevant; sehr relevont/erheblich) eingeteilt werden. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse findet sich in folgender Übersicht:

Priiffläche Wirkung Umweltauswirkungenaufdie Schutzgüter
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Die Bauleitplanung und insbesondere die Flächennu+zungsplanung bringt selbst noch
keine Umwel+auswirkungen mit sich, bereitet die aber vor. Voraussichtliche erhebliche
Umwel+auswirkungen im Sinne des § 2 Absatz 4 BauGB die mit der Planung vorbereitet
werden, . sind in Bezug auf die Schu+zgü+er Boden/Fläche und
Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt auf einzelnen Prüfflächen zu erwarten,
Beeinträchtigungen von schu+zbedürftigen Bereichen außerhalb des Plangebie+es
sind nicht zu entarten.

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Die frühzeitige öffentliche Auslegung des Voren+wurfs sowie der Begründung gemäß
§ 3 Absatz 1 BauGB erfolgte nach ortsüblicher Bekanntmachung im Stadtspiegel Nr. 14
vom 04.07.2019 und im Niederfrohnaer Heimotbla+t Nr. 344 vom 28.06.2019 in der Zeit
vom 15.07.2019 bis 23.08.2019. Die o.g. Unterlagen haben in der Stadtverwaltung Lim-
bach-Oberfrohna und in der Gemeindeverwaltung Niederfrohna öffentlich ausgele-
gen. Gleichzeitig wurden die o.g. Unterlagen über das Be+eiligungsportal des Landes
Sachsen und die In+erne+portale der Stadt Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde
Niederfrohna zugänglich gemacht.
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs sowie der Begründung mit Umwel+bericht
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB erfolgte nach ortsüblicher Bekanntmachung im S+ad+spie-
gel Nr. 22 vom 27. 10.2022 und im Niederfrohnaer Heimatblatt vom 04. 11. 2022 in der
Zeit vom 14. 11.2022 bis 23. 12. 2022. Die Unterlagen haben in der Stadtverwaltung Lim-
bach-Oberfrohna und in der Gemeindeverwaltung Niederfrohna öffentlich ausgele-
gen. Gleichzeitig wurden die o.g. Unterlagen über das Be+eiligungsportal des Landes
Sachsen und die Interne+por+ale der S+adt Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde
Niederfrohna zugänglich gemacht.
Parallel zur förmlichen Öffentlichkei+sbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte
die förmliche Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2 Absatz 2 BauGB sowie
der möglicherweise berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
(TOB) gemäß § 4 Absatz 2 BauGB mit Anschreiben vom 08. 11. 2022.
Während der frühzeitigen Träger- und Offen+lichkei+sbeteiligung zum Vorentwurf sowie
der öffentlichen Auslegung des Planen+wurfes sind Stellungnahmen von Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu un-
terschiedlichen Sachverhal+en eingegangen.

Die abwägungsrelevanten Anregungen der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Be-
lange beinhalten vor allem mehrfach Bedenken zu En+wicklungsflächen. Einwände zu
derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden vor allem von der Landwirt-
schaf+sbehorde des Landra+sam+es vorgebracht. Das Sachgebiet Naturschutz
brachte Einwände gegen die En+wicklungsflächen Wohnbau auf den Teilen der Klein-
gar+enanlagen vor. Außerdem wurden Bedenken zur Erweiterung des Gewerbegebie-
+es Süd und zur Wohnbaufläche Am Ludwigshof von den Behörden des Landra+sam+es
vorgebracht. Die meisten Einwände wurden gegen die Entwicklung der Fläche Ham-
bacher Straße als Wohnbaufläche aufgrund des Bio+opschu+zes, der angrenzenden
Streuobs+wiese und des möglichen Zusammenwachsens der Gemarkung Kandier mit
dem Or+s+eil Röhrsdorf vorgetragen. Aus der Öffentlichkeit kamen zudem vermehrt
Stellungnahmen, die dem Archäologischen Flächendenkmal als nachrich+liche Uber-
nähme widersprachen. Des Weiteren wurden Wünsche der Öffentlichkeit geäußert
städtebaulich ungeeignete Flächen als Bouflächen darzustellen. Allerdings werden
vordem Hintergrund einer schlüssigen Bedarfsbegründung bauliche Entwicklungen an
gezielten städtebaulich geeigneten Flächen angeregt. Allgemein wurde im Rahmen
der Beteiligung ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden angeregt.
Die während der Offenlage des Planes eingegangenen Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Ergebnis abgewogen,
dass die En+wurfsdars+ellung des Flächennu+zungsplanes beibehalten wird. Die Be-
gründung und der Umwel+bericht wurden entsprechend der Abwägung erstellt. Die
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von der Genehmigung ausgenommene Wohnbauflächenerwei+erung an der Ham-
bacher Straße in einer Größe von co. 12. 923 m2 auf einer Teilfläche des Flurstücks 326/7

der Gemarkung Kandier, wurde in der Ausfertigung des gemeinsamen Flächennut-
zungsplanes als weiße Fläche mit Kennzeichnung „§ 6 (3)" dargestellt.

Aufges+ellt im Auftrag der
Verwaltungsgemeinschaft Große Kreis-
s+adt Limbach-Oberfrohna mit der Ge-

meinde Niederfrohna
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